
Der Patient hat in jeder Phase der Gesamtbehandlung An-
spruch auf fachärztlichen Standard. Mit zunehmender Spe-
zialisierung steigen einerseits die damit verbundenen Rei-
bungsverluste (Informationsverluste, Zuständigkeitslü-
cken) und andererseits, weil dies nicht zu einer Standard-
unterschreitung in der Gesamtbehandlung führen darf, die
Anforderungen an die Organisation der Arbeitsteilung. Für
die Vermeidung negativer Kompetenzkonflikte ist der be-
handlungsführende Arzt verantwortlich.1

Horizontale Arbeitsteilung

Die horizontale Arbeitsteilung ist dadurch gekennzeichnet,
dass der Patient von mehreren gleichberechtigten Fach-
ärzten verschiedener Fachrichtungen oder auch derselben
Fachrichtung (zum Beispiel Kardiologe ohne und mit Herz-
katheterlabor) behandelt wird, dass die behandelnden Ärz-
te auf der gleichen hierarchischen Ebene agieren und dass
keine Weisungsgebundenheit untereinander besteht.

Vertrauensgrundsatz

Werden Ärzte verschiedener Fachrichtungen nacheinander
tätig, dann gilt zunächst der Vertrauensgrundsatz: Die Ärz-
te der verschiedenen Fachrichtungen können wechselsei-
tig davon ausgehen, dass der andere beteiligte Arzt seine
Aufgaben richtig wahrnimmt.2

Der Vertrauensgrundsatz gilt grundsätzlich auch, wenn
Ärzte verschiedener Fachrichtungen gleichzeitig tätig wer-
den, zum Beispiel Chirurg und Narkosearzt während einer
Operation. In dieser Situation bedarf es zum Schutz des Pa-
tienten einer Koordination der beabsichtigten Maßnahmen,
um Risiken auszuschließen, die sich aus der Unverträg-
lichkeit der von den beteiligten Fachrichtungen vorgese-
henen Methoden oder Instrumente ergeben könnten.3

Grenzen des Vertrauensgrundsatzes

Der überweisende Arzt, muss die Befunde des hinzugezo-
genen Arztes des Spezialfachs zumindest summarisch auf
Plausibilität überprüfen. Erkannten Fehlern oder tatsäch-
lichen/wertenden Unzulänglichkeiten der Befunde des hin-
zugezogenen Arztes hat er nachzugehen. Für sich gleich-
sam aufdrängende, leicht erkennbare Unzulänglichkeiten
gilt dies umso mehr. Der zu einer speziellen Untersuchung
seines Fachgebiets hinzugezogene Arzt hat seinerseits den
überweisenden Arzt auf Zweifel an dessen Befunden oder
auf erkannte oder offenkundige Fehler in dessen bisheri-
ger Diagnostik und/ oder Therapie hinzuweisen.4

Horizontale Arbeitsteilung: 
Vertrauen ist die Regel,
Kontrolle nur bei Zweifel an Plausibilität erforderlich.

Verantwortungsbereiche

Entscheidend für die Abgrenzung der Verantwortungsbe-
reiche sind oft Vereinbarungen der betroffenen Berufsver-
bände (zum Beispiel der Anästhesisten mit anderen Fach-
gebieten für die Zusammenarbeit bei der operativen Pa-
tientenversorgung). Sind die Verantwortungsbereiche nicht
klar abgegrenzt beziehungsweise abgrenzbar, können die
an der Behandlung beteiligten Ärzte im Falle von Mängeln
als Gesamtschuldner haften.5
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Themen der Serie im Jahresüberblick:

1| Grundlagen der Arzthaftung
2| Allgemeine Qualitätsanforderungen
3| Diagnostik
4| Therapie

> 5| Verantwortlichkeiten bei Arbeitsteilung
6| Anforderungen an die Kommunikation
7| Aufklärung 1
8| Aufklärung 2
9| Dokumentation

10| Der Arzthaftpflichtschaden
11| Zivilprozessuale Konfliktlösung
12| Norddeutsche Schlichtungsstelle 
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Pflichten des Arztes bei Überweisung zur
Weiterbehandlung

Überweist der Arzt den Patienten zur Weiterbehandlung an
einen anderen Arzt, ist seine Behandlungsaufgabe mit der
Übernahme des Patienten durch den hinzugezogenen Arzt
beendet. In nicht einfach gelagerten Fällen, die eine be-
sondere Überwachung erfordern, reicht eine nur routine-
mäßige, kurze Unterrichtung nicht aus. Vielmehr ist kon-
kret das Erfordernis einer besonders sorgfältigen Nachbe-
obachtung herauszustellen.6

Pflichten des überweisenden Arztes bei
Konsilanforderung

Zieht der behandelnde Arzt einen weiteren Arzt konsilia-
risch zu, verbleibt die Pflicht zur Behandlung des Patien-
ten und damit auch zur Koordination der ärztlichen Zu-
sammenarbeit beim überweisenden Arzt. Für die bereits er-
folgte Behandlung bleibt der überweisende Arzt auch dann
verantwortlich, wenn er einen Konsiliararzt zuzieht.7 Die-
ser ist rechtzeitig einzuschalten und ausreichend zu un-
terrichten.8 Insbesondere sind ihm bekannte fremdan-
amnestische Befunde zu übermitteln, damit er sie in seine
konsiliarische Bewertung einbeziehen kann.9

Ein niedergelassener Arzt, der einen Patienten zu weiterer
Diagnostik in ein Krankenhaus überwiesen hat, darf die Er-
gebnisse der ihm in personeller und apparativer Ausstat-
tung überlegenen Klinik bei der Weiterbehandlung zu-
grunde legen, wenn sich ihm nicht Zweifel an der Richtig-
keit aufdrängen müssen.10

Eine Haftung des weiterbehandelnden (Haus-)Arztes für
fehlerhafte Befunde des zugezogenen Arztes kommt nur
dann in Betracht, wenn er erkennen muss oder erkannt hat,
dass gewichtige Bedenken gegen das diagnostische oder
therapeutische Vorgehen des hinzugezogenen Konsiliar-
arztes bestehen und er diese nicht berücksichtigt und mit
dem Patienten auch nicht erörtert.11

Pflichten des Konsiliararztes

Der Konsiliararzt haftet grundsätzlich nur für sein eigenes
Handeln. Die Verantwortung für die Gesamtbehandlung ver-
bleibt bei dem die Behandlung führenden, überweisenden
Arzt und damit auch die Pflicht zur therapeutischen Aufklä-
rung. Dies gilt nicht, wenn der konsiliarisch tätige Arzt er-
kennt oder erkennen muss, dass der überweisende Arzt dro-
hende Gefahren verkannt und sie in seine Überweisung des-
halb nicht einbezogen hat. Dann hat auch ein lediglich kon-
siliarisch hinzugezogener Arzt auf die Notwendigkeit weite-
rer diagnostischer Maßnahmen hinzuweisen.4

Der konsiliarisch hinzugezogene Arzt ist grundsätzlich an
den Auftrag gebunden. Seine Tätigkeit ist aber nicht auf die
rein technische Ausführung des Auftrags begrenzt: Er ent-
scheidet über die Art und Weise der Leistungserbringung,
prüft, ob die erbetene Leistung kontraindiziert ist, ob der Auf-
trag von dem überweisenden Arzt richtig gestellt ist und dem
Krankheitsbild entspricht,12 übernimmt also im Rahmen des
Überweisungsauftrags auch eigenständige Pflichten. 

Konsiliararzt und Vertrauensgrundsatz

Der Konsiliararzt darf darauf vertrauen, von dem überwei-
senden Arzt vollständig unterrichtet zu werden. Zur eige-
nen Erhebung fremdanamnestischer Befunde ist er deshalb
nicht ohne weiteres verpflichtet13 und wenn der überwei-
sende Arzt derselben Fachrichtung angehört, kann der hin-
zugezogene Arzt sich im Regelfall darauf verlassen, dass
auch die Indikation zu der erbetenen Leistung zutreffend
gestellt ist.14 Allerdings hat er eine etwaige Kontraindika-
tion stets selbst zu prüfen, da sich der Zustand des Patien-
ten akut verändern haben kann.

Pflichten des weiterbehandelnden Arztes

Die Pflichten des weiterbehandelnden Arztes (Diagnostik,
Therapie) entsprechen denen des behandelnden Arztes. Der
weiterbehandelnde Arzt trifft die diagnostischen und the-
rapeutischen Dispositionen in eigener Verantwortung, wo-
bei er sich ohne eigene Plausibilitätsprüfung auf Wertun-
gen und Empfehlungen des vorbehandelnden Arztes nicht
stützen darf, auch wenn dieser Spezialist ist. Eine Über-
nahme der von dem vorbehandelnden Arzt erhobenen Be-
funde kann sich zwar im Einzelfall anbieten, wenn diese
zuverlässig übermittelt werden (bildgebende Verfahren;
histologische Befunde) oder eine erneute Diagnostik den Pa-
tienten belasten würde. Im Regelfall sollte eine nicht be-
lastende Diagnostik wiederholt werden, weil die aktuellen
Befunde zu erheben und vom weiterbehandelnden Arzt
selbständig auszuwerten sind.15

Vertikale Arbeitsteilung 

Hierarchische Strukturen und Weisungsgebundenheit sind
Kennzeichen der vertikalen Arbeitsteilung.
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Auch hier gilt zunächst der Vertrauensgrundsatz: Jeder darf
vertrauen, dass der andere an der Behandlung Beteiligte die
ihm obliegenden Aufgaben sorgfältig ausführt. Allerdings
hat der Vorgesetzte auch die ordnungsgemäße Auswahl,
Überwachung, Kontrolle, Instruktion und Information sei-
ner Mitarbeiter zu gewährleisten.16

Chefarzt / ärztlicher Dienst

Dem Leitenden Arzt obliegt die Fachaufsicht über die ärzt-
lichen Mitarbeiter. Bei der Übertragung ärztlicher Aufga-
ben an Assistenten in Weiterbildung hat er die Eignung des
jeweiligen Arztes zu kennen und regelmäßig zu überprü-
fen.17 Dies ist in besonderem Maße erforderlich bei der Ge-
staltung des Operationsprogramms. Ein Anfänger muss
schrittweise unter Aufsicht an die Operationen der jewei-
ligen Schwierigkeitsstufen herangeführt werden. Dabei ist
stets zu prüfen, ob der Anfänger einen Ausbildungsstand
erreicht hat, der ihn befähigt, die wesentlichen medizini-
schen Zusammenhänge der operativen Aufgabe zu erfassen,
so dass ihm der Eingriff übertragen werden kann, ohne dass
für den Patienten hierdurch ein zusätzliches Risiko ent-
steht.18

Der Leitende Arzt hat geeignete Kontrollmechanismen ein-
zurichten. Regelmäßige Visiten, Röntgenbesprechungen,
Indikationsbesprechungen und geeignete Fortbildungs-
maßnahmen sollen dazu dienen, typische Fehler und Ge-
fahren klarzulegen und Mängel in Diagnostik und Thera-
pie zu beseitigen.19 Zu einer ordnungsgemäßen Klinikor-
ganisation gehört es auch, dass die Ärzte durch Belehrung
über allgemeine Grundsätze der Aufklärungspflicht unter-
richtet und deren Beachtung stichprobenweise kontrolliert
werden.20

Horizontale Arbeitsteilung: 
Kontrolle der Fertigkeiten vor der Übertragung von Auf-
gaben,
grundsätzlich Vertrauen in sorgfältige Arbeit, 
dennoch wiederholte regelmäßige und auch stichpro-
benartige Kontrolle der Arbeit.

Chefarzt / nichtärztliche Hilfspersonen

Grundsätzlich ist die Pflegedienstleitung für die Sicher-
stellung der persönlichen Besetzung einer Station mit aus-
reichend qualifiziertem nichtärztlichen Personal sowie die
Einhaltung der allgemeinen und besonderen Hygieneregeln
verantwortlich. Im Bereich der Grund- und Funktionspfle-
ge erfüllt das Pflegepersonal keine aus dem ärztlichen Sek-
tor abgeleiteten Aufgaben. Die Verantwortung und Wei-
sungsbefugnis liegt insoweit bei der Pflegedienstleitung. Je-
doch hat der Leitende Arzt das Pflegepersonal auf Beson-
derheiten bei der Pflege eines bestimmten Patienten hin-
zuweisen, wenn eine erhöhte Gefährdung des Patienten vor-
liegt.21 Insoweit ist er auch für die pflegerische Betreuung
mitverantwortlich.

Chefarzt / allgemeine Organisation

Der Leitende Arzt muss bei Auftreten von personellen Eng-
pässen, die eine ordnungsgemäße Versorgung der Patien-
ten gefährden, durch organisatorische Umstellung des Ope-
rations- oder Behandlungsprogramms reagieren, soweit die
Krankheit des Patienten und ihre Erfordernisse der orga-
nisatorischen Reaktion zugänglich sind und unabhängig da-
von den Krankenhausträger auf den Mangel hinweisen. In-
soweit obliegt ihm eine Remonstrationspflicht.22
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